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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (715 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit· dem das Einkommen­
steuergesetz 1972, das Gewerbesteuergesetz 
1953, das Umsatzsteuergesetz 1972, das Alko­
holabgabegesetz 1973, das Investitionsprä­
miengesetz, das Gebührengesetz 1957, das 
Erbschafts- undSchenkungssteuergesetz 1955, 
das Grunderwerbsteuergesetz 1955, die Bun­
desabgabenordnung, . das Strukturverbesse­
rungsgesetz, das Bundesgesetz, mit dem eine 
Sonderabgabe von Kreditunternehmungen 
erhoben wird, und das Bundesgesetz, mit dem 
eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, 
geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 

1985) 

Der vorliegende Gesetzentwurf schlägt im 
wesentlichen folgende Neuregelungen vor: 

1. Auf dem Gebiet des Einkommensteuerrechts : 
a) Einführung eines halben Einkommensteuer­

satzes für Erträge aus offenen Ausschüttun­
gen von Kapitalgesellschaften, .Einführung 
einer steuerlichen Anschaffungs- und 
Ertragsbegünstigung für junge Aktien durch 
eine Sonderausgabenregelung und eine befri­
stete Steuerbefreiung. 

b) In verschiedenen Befreiungsbestimmungen 
sowie in den Bestimmungen über die Abset­
zung für Abnutzung, den Kindervermerk und 
die sonstigen Bezüge werden Verbesserungen 
vorgenommen. Die im Zusammenhang mit 
der Forschungsförderung vorgesehenen 
Steuerbegünstigungen werden ausgebaut. 

c) Die vorzeitige Abschreibung für·die Herstel­
lung unbeweglicher Wirtschaftsgüter wird 
um weitere-zwei Jahre verlängert. 

2. Im Gewerbesteuerrecht: 

Neufassung der Ausschlußbestimmungen hin­
sichtlich der erweiterten· Kürzung um den auf den 
Grundbesitz entfallenden Gewerbee.rtrag. 

3. Bei der Umsatzsteuer: 
a) Aufrechterhaltung .. der Umsatzsteuerbefrei-

, ung für die Umsätze von Grundstücken unter 
Vermeidung·der Nachteile, die im Unterneh­
merbereich durch den mit der (unechten) 
Befreiung eines Grundstücksumsatzes ver­
bundenen Verlust des Vorsteuerabzuges auf­
treten können, mittels einer Sonderregelung 
im Rahmen des Vorsteuerabzuges. 

b) Angleichung der Vorschriften betreffend die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die 
Einfuhrumsatzsteuer an die des Wertzollge­
setzes. 

c) Gleichbehandlung der Steuerschuld auf 
Grund der Rechnung gemäß § 11 Abs.12 
und 14 hinsichtlich des Zeitpunktes der Ent­

, stehung. 
d) Anpassung der die Umsatzsteuerveranlagung 

betreffenden Verfahrensbestimmungen an die 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtsho­
fes. 

4. Anpassung des Alkoholabgabegesetzes 1973 an . 
die Bestimmungen des § 21 UStG 1972, die unter 
Bedachtnahme auf das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom 27. 9. 1984 geändert werden sol­
len. 

5. Auch für die Anschaffung oder Herstellung 
von Wirtschaftsgütern nach 1985 soll die "nor­
male" Investitionsprämie zur Verfügung stehen. 
Die Befristung des -Investitionsprämiengesetzes . soll 
daher um zwei· Jahre . auf den Zeitraum bis 
31. Dezember 1987 erwei tert werden. 

6. Im Gebührengesetz soll eine Befreiun·gsbestim­
mung in bezug auf schriftliche Anfragen an Behör­
den wegen der Zuständigkeit für bestimmte Ange­
legenheitensowie wegen Ausbildungsmöglichkei­
ten, die derzeit den Tatbestand der gebührenpflich­
tigenEingabe gemäß § 14 TP 6 Abs. 1 GebG erfül­
len, geschaffen werden. 

7. Des weiteren soll eine Befreiungsbestimmung 
im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz unter 
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Beachtung der verfassungsrechtlichen Grenzen für 
den gemeinsamen Erwerb oder die gemeinsame 
Errichtung einer Wohnstätte durch Ehegatten zur 
Befriedigung ihres dringenden Wohnbedürfnisses 
geschaffen werden. 

8. Die beabsichtigte Änderung des Grunderwerb­
steuergesetzes geht auf folgendes Problem zurück: 

Bei einer am bloßen Wortlaut orientierten Ausle­
gung der Befreiungsbestimmungen beim Eigen­
heimerwerb im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c und 
Z 2 lit. b bzw. beim Wohnungseigentum im Sinne 

. des § 4 Abs. 1 Z 3 lit. b, wie sie vom Verwaltungs­
gerichtshof in Fortentwicklung seiner bisherigen 
Rechtsprechung vorgenommen wurde, ist für die 
Zuerkennung der Steuerfreiheit unter anderem 
Voraussetzung, daß das Eigenheim bzw. das 
Wohnhaus im Zeitpunkt der Verwirklichung· des 
Erwerbsvorganges bereits errichtet ist. Diese 
Ansicht ist beim Nationalrat auf Kritik gestoßen, 
und eine Vollziehung des Gesetzes im vorstehen­
den Sinn wurde als gleichheitswidrig angesehen 
(Entschließung Nr. E 24 vom 8. November 1984). 

Der Umfang der Befreiung soll daher durch Aus­
dehnung der Begünstigung auf den Erwerb von 
Eigenheimen und Wohnhäusern, die vom Grund­
stücksveräußerer vertrags mäßig erst errichtet oder 
fertiggestellt werden, erweitert werden. 

9. Die vorgeschlagene Novellierung der Bundes­
abgabenordnung sieht vor: 

a) Erweiterung des Anwendungsbereiches des 
§ 200 BAO; 

b ) Verlängerung und . Veteinheitlichung 
bestimmter Zahlungsfristen; 

c) Erhöhung des Zinssatzes für Stundungszin­
sen. 

10. Die Geltungsdauer des Strukturverbesse­
rungsgesetzes, die mit Ende 1985 abläuft, soll ver­
längert werden, um die steuerliche Förderung jun­
ger Aktien um zwei weitere Jahre zu ermöglichen. 

11. Ebenso soll die Geltungsdauer der Bundesge­
setze über eine Sonderabgabe von Kreditunterneh­
mungen sowie über eine Sonderabgabe von Erdöl 
aus fiskalpolitischen Erwägungen um zwei Jahre 
verlängert werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen­
ständlichen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
26. September 1985 in Verhandlung genommen 
und beschlossen, die Vorbehandlung des Gegen­
standes dem bereits für die Beratung des Antrages 
124/ A eingesetzten Unterausschuß zu übertragen. 
Diesem gehörten von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Dr. H ein d I, 
M ü h I b ach e r (Obmann), Dr. No wo t n y, 
Te s ch I und Dr. Ve sei s k y, von der Österrei­
chischen Volkspartei die Abgeordneten Dkfm. 
Dr. K ei m e I, K 0 p p e n s t ein e r, Dkfm. 

Dr. Steidl und Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr 
(Obmannstellvertreter) sowie von der Freiheitli­
chen Partei Österreichs der Abgeordnete G r ab -
her -M e y e r (Schriftführer) an. 

Der Unterausschuß hat den Entwurf in seiner 
Sitzung am 16. Oktober 1985 beraten. Im Zuge der 
Unterausschußberatungen wurde über den Gegen­
stand kein Einvernehmen erzielt. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über das Ergebnis der Bera­
tungen hat der Finanz- und Budgetausschuß den 
Entwurf in seiner Sitzung am 4. November 1985 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteilig­
ten sich die Abgeordneten Dr. Ve sei s k y, Dipl.­
Ing. Dr. Z i t t m a y rund G r a b her - Me y e r 
sowie der Ausschußobmann Abgeordneter 
M ü h I b ach e r und der Bundesminister für 
Finanzen Dkfm. Dr. V ra n i tz k y. 

Die Abgeordneten. Dr. V e sei s k y und 
G r a b her - M e y erstellten Abänderungsan­
träge zu den Abschnitten I, III und VII. Durch die 
vorgeschlagenen Änderungen in § 9 Abs. 6 und § 24 
Abs.' 6 EStG soll auf das bei Männern und Frauen 
unterschiedliche gesetzliche Pensionsalter Bedacht 
genommen werden. Durch eine Änderung der 
Bestimmungen über die Absetzbarkeit von freiwilli­
gen Beiträgen zu Berufsverbänden und Intetessen­
vertretungen (zB zum Österreichischen Gewerk­
schaftsbund) soll erreicht werden, daß sich diese 
Beiträge n e ben dem allgemeinen Werbungsko­
stenpauschale auswirken bzw. bei Pensionisten wie­
der als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. 
Außerdem werden verschiedene Bereinigungen auf 
dem Tarifsektor vorgeschlagen: Der Pensionisten­
absetzbetrag soll um 240 S jährlich angehoben wer­
den, weiters sollen die Regelungen des § 33 Abs. 8 
und des § 67 Abs. 1 EStG so geändert werden, daß 
für Pensionen bis zur Höhe des sozialversiche­
rungsrechtlichen Richtsatzes keine Steuerbelastung 
eintritt. 

Auf umsatzsteuerlichem Gebiet ist eine Erweite­
rung der unechten Befreiung des § 6 Z 8 UStG vor­
gesehen; bei der bereits in der Regierungsvorlage 
enthaltenen Schenkungssteuerregelung im Zusam­
menhang mit der Ehewohnung soll eine Kindesre­
gelung vorgesehen werden. 

Ferner brachten die Abgeordneten Dkfm. 
Dr. Keimei, Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr, Dkfm. 
DDr. K ö n i g, K 0 p p e n s t ein e r, Dkfm. 
Dr. S t eid I und Dr. F eu r s te i n Abände­
rungsanträge em. Die Abgeordneten Dkfm. 
Dr. Keimel und Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr 
stellten einen Entschließungsantrag; 

Bei der Abstimmung' wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung der Abänderungsanträge der Abgeord-
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neten Dr. V e sei s k y und G r a b her -. schließung fanden l!icht die Zustimmung der Aus-
Me y e r teils mit Stimmenmehrheit, teils mit Stim- schußmehrheit. 
meneinhelligkeit angenommen. 

Die Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Dkfm. Dr. K ei m e I, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dkfm. DDr. K ö n i g, K 0 p p e n s te i n e r, 
Dkfm. Dr. S te i d I und Dr. Fe urs t ein sowie 
die von den Abgeordneten Dkfm. Dr. K ei m e I 
und Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r beantragte Ent-

Kuba 

Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an ge s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 11 04 

Kurt Mühlbacher 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Einkommen­
steuergesetz 1972, das Gewerbesteuergesetz 
1953, das Umsatzsteuergesetz 1972, das Alko­
holabgabegesetz 1973, das Investitionsprä­
miengesetz, das Gebührengesetz 1957, das 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, 
das Grunderwerbsteuergesetz ·1955, die Bun­
desabgabenordnung, das Strukturverbesse­
rungsgesetz, das Bundesgesetz, mit dem eine 
Sonderabgabe von Kredituntemehmungen 
erhoben wird, und das Bundesgesetz,· mit dem 
eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, 
geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 

1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITI I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBI. 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 
335/1975, 39111975, 636/1975, 143/1976, 
664/1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978, 
571/1978, 550/1979, 545/1980, 563(1980, 
520/1981, 620/1981, 111/1982, 164/1982, 
570/1982, 587/1983, 612/1983, 254/1984, 
483/1984, 53111984, 25111985 und der Kundma­
chungen BGBI. Nr. 73/1981,243/1982, 35111984 
und 23/1985 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z 3 lautet: 

,,3. die Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken": 
oder Unfallversorgung und Sachleistungen aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung, die Bezüge aus 
einer ausländischen gesetzlichen Kranken- oder 
Unfallversorgung, die einer inländischen gesetzli­
chen Kranken- oder Unfallversorgung entspricht, 
Kranken- und Sterbegelder aus den Versorgungs­
und Unterstützungseinrichtungen der ;Kammern 
der selbständig Erwerbstätigen, sonstige Sterbegel­
der (Todfallsbeiträge) von Arbeitnehmern, soweit 
sie insgesamt ein Viertel der laufenden Bezüge der 
letzten zwölf Monate nicht übersteigen, weiters das 
aus der Pensionsversicherung gebührende Über­
gangsgeld," 

2. § 3 Z 4 lautet: 

,,4. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld, 
die Notstandshilfe, das Karenzurlaubsgeld oder' an 
dessen Stelle tretende Ersatzleistungen und die 
Karenzurlaubshilfe auf Grund der besonderen 
gesetzlichen Vorschriften, weiters die Überbrük­
kungshilfe für Bundesbedienstete nach den beson­
deren gesetzlichen Vorschriften sowie gleichartige 
Bezüge, die auf Grund besonderer landesgesetzli­
cher Regelungen gewährt werden, Beihilfen nach 
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 3111969, und Leistungen nach dem Invaliden­
einstellungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 2211970," 

3. § 3 Z 5 lit. d lautet: 

"d) nach dem Studienförderungsgesetz 1983, 
BGBI. Nr. 436, und dem Schülerbeihilfengesetz 
1983, BGBI. Nr. 455," 

4. In § 3 Z 11 lit. a aa tritt an die Stelle der Wort­
folge ,,25 bis 29 Jahre" die Wortfolge ,,20 bis 
29 Jahre". 

5. § 3 Z 30 lautet: 

,,30. Bezüge der Wehrpflichtigen nach den 
Abschnitten 11, II1, V und VI des Heeresgebühren­
gesetzes 1985, BGBI. Nr.87, ausgenommen die 
Entschädigung 'in der Höhe des V erdienstentgan­
ges im Sinne des § 36 Abs. 2 des Heeresgebühren­
gesetzes 1985 sowie Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über die Entsendung der Ange­
hörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das , 
Ausland, BGBI. Nr. 23311965," 

6. § 4 Abs. 4 Z 4 lautet: 

,,4. Aufwendungen für die Entwicklung, Verbes­
serung oder Sicherung von volkswirtschaftlich 
wertvollen Erfindungen. Der volkswirtschaftliche 
Wert der angestrebten Erfindung ist durch eine 
Bescheinigung des Bundesministers für Handel, 
.Gewerbe und Industrie nachzuweisen. Nach der 
Wahl des Steuerpflichtigen können die genannten 
Aufwendungen auch im Wege der Absetzung für 
Abnutzung (§ 7) abgesetzt werden. Steuerpflich­
tige, die ihren Gewinn gemäß Abs. 1 oder Abs. 3 
oder gemäß § 5 ermitteln, können in der Steuerer­
klärung beantragen, daß ein Betrag (Forschungs­
freibetrag) bis 12 vH der gemäß dem ersten Satz 
abgesetzten Aufwendungen für die Entwicklung .. 
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oder Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller 
Erfindungen steuerfrei bleibt, soweit es sich bei die­
sen Aufwendungen nicht um Verw-altungs- oder 
Vertriebskosten oder um Aufwendungen für Wirt­
schaftsgüter des Anlagevermögens handelt. Es kann 
ein erhöhter Forschungsfreibetrag bis 18 vH gel­
tend gemacht werden" wenn die Erfindungen nicht 
wesentlich anderen Personen zur Verwertung über­
lassen werden. Eine wesentliche Verwertung durch 
andere Personen liegt vor, wenn im laufenden 
Wirtschaftsjahr oder in einem der unmittelbar fol­
genden vier Wirtschaftsjahre die Einnahmen aus 
der Ven>.:ertung der Erfindungen durch andere 

, Personen mehr als 25 vH der Aufwendungen im 
Sinne des vierten Satzes betragen. Übersteigen in 
einem dieser Wirtschaftsjahre die Einnahmen .aus 
dei: Verwertung der Erfindungen durch andere 
Personen 25 vH der Aufwendungen im Sinne des 
vierten Satzes, so erhöht sich der Gewinn in diesem 
Wirtschaftsjahr um den Unterschiedsbetrag zwi­
schen dem im vorstehenden Zeitraum tatsächlich 
geltend gemachten erhöhten Forschungsfreibetrag 
und einem Forschungsfreibetrag von 12 vH. Dieser 
Unterschiedsbetrag erhöht sich um einen Zuschlag 
von je 5 vHfür jedes ab dem Wirtschaftsjahi der 
Geltendmachung abgelaufene Wirtschaftsjahr," 

7. § 4 Abs. 4 Z 5 lautet: 

,,5. Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen an 
a) Universitäten, Kunsthochschulen und an die 

Akademie der bildenden Künste, deren 
Fakultäten, deren Institute und deren beson­
dere Einrichtungen, 

b) durch Bundesgesetz errichtete Fonds, die mit 
Aufgaben der Forschungsförderung betraut 
sind, 

. c) die Österreichische Akademie der Wissen­
schaften, 

d) juristisch unselbständige Einrichtungen von 
Gebietskörperschaften, die im wesentlichen 
mit der Durchführung von für die österrei­
chische Wissenschaft oder Wirtschaft maß­
geblichen Forschungs- oder Lehraufgaben 
und damit verbundenen wissenschaftlichen 
Publikationen oder Dokumentationen befaßt 
sind, 

e) juristische Personen, die im wesentlichen mit 
der Durchführung von für die österreichische 
Wi~senschaft oder Wirtschaft maßgeblichen 
Forschungs- oder Lehraufgaben und damit 
verbundenen wissenschaftlichen Publikatio­
nen oder Dokumentationen befaßt sind, 
wenn an diesen juristischen Personen entwe­
der eine Gebietskörperschaft zumindest 
mehrheitlich beteiligt oder ihre Tätigkeit 
nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerich-
tet ist, . 

zur Durchführung von Forschungs- und Lehr­
aufgaben sowie damit verbundenen wissen­
schaftlichen Publikationen und Dokumentatio­
nen. 

f) die Österreichische Nationalbibliothek, die 
. Diplomatische Akademie, das Österreichi­
sche Archäologische Institut und das Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung zur 
Durchführung der diesen Einrichtungen 
gesetzlich obliegenden' Aufgaben, 

g) Museen von Gebietskörperschaften zur 
Durchführung von Aufgaben im Sinne des 
§ 31 Abs. 2 des Forschungsorganisationsge­
setzes, BGBI. Nr. 341/1981. 

Bei Zuwendungen an die unter lit. d und e 
genannten Empfänger ist von der jeweiligen Ein-

'. richtung durch einen unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilten Bescheid des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
nachzuweisen, daß sie dem begünstigten Empfän­
gerkreis angehört. Sämtliche Einrichtungen, denen 
ein solcher Bescheid ausgestellt wurde, sind einmal 
jährlich im Amtsblatt zur Wiener Zeitung durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
s'chung zu veröffentlichen. 

Für Unternehmungen, die von den Bestimmun­
gen des Energieförderungsgesetzes 1979, BGBI. 
Nr.567, Gebrauch machen, gelten die vorstehen­
den Bestimmullgen nicht," -

8. Im § 7 wird Abs. 5 aufgehoben. 

9. § 9 Abs. 6 letzter Satz lautet: 

"Die Erhöhung des nachzuversteuernden Betrages 
unterbleibt insoweit, als der Veräußerungserlös zur 
Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes des 
Steuerpflichtigen, seines Ehegatten und der Kinder 
im Sinne des § 119 oder zur Deckung außerge­
wöhnlicher Belastungen im Sinne des § 34 verWen­
det wird, weiters wenn der Steuerpflichtige zum 
Zeitpunkt der Übertragung oder Entnahme aus 
dem· Depot berufsunfähig ist oder die V orausset­
zungen für eine Alterspension aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung erfüllt oder wenn die Übertra­
gung oder Entnahme aus dem Depot infolge Todes 
des Steuerpflichtigen erfolgt." 

10. § 16 Abs. 1 Z 3 letzter Satz entfällt. An die 
Stelle des vorangehenden Punktes tritt ein Bei­
strich. 

11. § 16 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Werbungskosten im Sinne des Abs. 1 Z 3 mit 
Ausnahme der Betriebsratsumlagen; We'rbungsko­
stenim Sinne des Abs. 1 Z 4 und' 5 sowie der 

. Pauschbetrag gemäß Abs. 1 Z 6 zweiter Satz sind 
ohne Anrechnung auf den Pauschbetrag absetz­
bar." 

12. § 18 Abs. 1 Z 8 lautet: 

,,8. Aufwendungen natdrlicher Personen für die 
Anschaffung von Genußscheinen im Sinne des § 6 
des Beteiligungsfondsgesetzes, BGBI. Nr. 111/ 
1982, und' für die Erstanschaffung junger Aktien 
von Aktiengesellschaften' im Sinne des Abs. 2 Z4, 
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die den Ausgabebetrag (Nennbetrag und ein Auf­
geld! betreffen, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen: .. 

a) Die Genußscheine oder jungen Aktien müs­
sen bei einer inländischen Kreditunterneh­
mung gegen sofortige volle Zahlung der 
Anschaffungskosten der Genußscheine oder 
des Ausgabebetrages der jungen Aktien 
erworben und durch mindestens zehn Jahre 
ab der Anschaffung hinterlegt werden. Die 
Kreditunternehmung hat die Anschaffung 
der. Genußscheine oder jungen Aktien, die 
bezahlten Beträge und die Tatsache der Hin­
terlegung auf einem amtlichen Vordruck zu 
bescheinigen. Eine Gleichschrift dieser 
Bescheinigung ist von der Kreditunterneh­
mung dem Wohnsitzfinanzamt zu übersen­
den. 

b) Eine Nachversteuerung der abgesetzten Auf­
wendungen hat zu erfolgen, wenn die 
Genußscheine oder Aktien vor Ablauf von 
zehn Jahren seit Hinterlegung aus dem 
J?epot ausscheiden oder entnommen, entgelt­
lich oder unentgeltlich übertragen oder 
einem Betriebsvermögen zugeführt werden. 
Der Umtausch von Aktien gemäß den §§ 67, 
179, 226 Abs. 7 und 233 des Aktiengesetzes 
1965, BGBI. Nr. 98, gilt nicht als Entnahme 
aus dem Depot. Unbeschadet des vorstehen­
den Satzes gilt eine Kapitalherabsetzung mit 
Rückzahlung der Einlagen insoweit als Aus­
scheiden aus dem Depot. Im Falle eines 
Depotw~chs~ls oder der Drittverwahrung 
unterbleibt eine Nachversteuerung, wenn die 
üb~rnehmende Kreditunternehmung die Ver­
pflIchtungen im Sinne dieser Ziffer über­
nimmt und die übertragendeKreditunterneh­
~ung hievon verständigt. Die Verständigung 
Ist von der übertragenden Kreditunterneh­
mung zehn Jahre ab der Anschaffung aufzu­
bewahren. Die Nachversteuerung erfolgt im 
Falle der Auflösung eines Beteiligungsfonds 
h?ch.stel1:s in Höhe des ausgeschütteten 
LIquIdatIonserlöses, im Falle der Kapitalher­
absetzung oder der Abwicklung einer Aktien­
gesellschaft höchstens in Höhe der rückge­
zahlten Beträge. Die Tatsachen, die zur 
Nachversteuerung führen, sind im Falle des 
Ausscheidens oder der Entnahme von 
Genußscheinen oder Aktien aus dem Depot 
von derdepotführenden Kreditunterneh­
mutig, in allen anderen Fällen vom Steuer­
pflichtigen dem Wohnsitzfinanzamt inner­
halb eines Monats anzuzeigen. . 

c) Die Nachversteuerung unterbleibt insoweit, 
als 
aa) in den Fällen des Überganges von Todes 

wegen, der Abgeltung eines Pflichtteils­
anspruches, der Abgeltung von Ansprü­
chen aus Vermächtnissen, der Übertra­
gung auf Miterben zur Teilung des 

~achlasses oder der Übertragung auf 
einen Ehegatten bei Auf teilung eheli­
chen Gebrauchsvermögens und eheli­
cher Ersparnisse an läßlich der Schei­
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 
der Ehe die Genußscheine oder jungen 
Aktien weiter bei der Kreditunterneh­
mung hinterlegt bleiben. In diesen Fällen 
treffen den Rechtsnachfolger die dem 
Steuerpflichtigen obliegenden Verpflich­
tungen im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen; 

bb) innerhalb von einem Jahr nach Eintritt 
der Tatsachen, die zur Nachversteue­
rung führen, nach Wahl des Steuer­
pflichtigen entweder Genußscheine oder 
im .We?e der Erstanschaffung junge 
Aktien In Höhe der dem Sonderausga­
benabzug zugrundegelegten Aufwen­
dungen bzw. in den Fällen der lit. b 
sechster Satz in Höhe der rückgezahlten 
Beträge bei der depotführenden Kredit­
unternehmung erworben und hinterlegt 
werden. Insoweit sich der Sonderausga­
benabzug auf die Anschaffung junger 
Aktien bezogen hat, kann durch die 
Anschaffung von Genußscheinen eine 
Nachversteuerung nicht vermieden wer­
den. Die Kreditunternehmung hat 
Anschaffungen, durch die eine Nachver­
steuerung vermieden werden kann, 
unter sinngemäßer Anwendung der lit. a 
zu bescheinigen. Aufwendungen für die 
Anschaffung solcher Genußscheine oder 
Aktien können nicht nach den vorste­
henden Bestimmungen abgesetzt wer­
den; in diesen Fällen läuft die Zehnjah­
resfrist für die Nachversteuerung ab 
dem Zeitpunkt der Hinterlegung jener 
Genußscheine oder Aktien, deren Auf­
wendungen als Sonderausgaben abge­
setzt wurden." 

13. § 18 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In Ergänzung des Ab~. 1 Z 2, 3, 5 und 8 
wird bestimmt: 

l.-Unter Abs. 1 Z 2, 3 und 5 fallen auch Beträge 
für den vom Steuerpflichtigen nicht dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten und für Kinder im 
Sinne des § 119. . 

2. a) Der Abzug für Sonderausgaben im Sinne 
des Abs. 1 Z 2 mit Ausnahme der Beiträge 
für eine frei~illige Weiterversicherung in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung 
und vergleichbarer Beiträge an Versor­
gungs- und Unterstützungeinrichtungen 
der Kammern der selbständig Erwerbstäti­
gen darf i~sgesamt den Jahresbetrag von 
11 000 Smcht übersteigen. Dieser Betrag 
erhöht sich für den Ehegatten, wenn dem 
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Steuerpflichtigen der Alleinverdienerab­
setzbetrag zusteht, um 11 000 S und für 
jedes Kind im Sinne des § 119 um je 
5500 S. Der im ersten Satz genannte 
Höchstbetrag erhöht sich ab dem Jahr, in 
dem der Steuerpflichtige das 50. Lebens­
jahr vollendet, um 10000 S, wenn die 
Sonderausgaben für Lebensversicherun­
gen im Sinne des Abs. 1 Z 2 insgesamt den 
Betrag von 10 000 S übersteigen. 

b) Hat der Steuerpflichtige für Sonderausga­
ben im Sinne des Abs. 1 Z 2 den Erhö­
hungsbetrag für ein Kind in Anspruch 
genommen, so steht dem Ehegatten für 
dieses Kind kein Erhöhungsbetrag zu. Ein 
Kind, für das der Erhöhungsbetrag in 
Anspruch genommen worden ist, kann 
selbst keine Sonderausgaben im Sinne des 
Abs. 1 Z 2 geltend machen; hat das Kind 
selbst Sonderausgaben im Sinne des Abs. 1 
Z 2 geltend gemacht, so kann der Erhö­
hungsbetrag für dieses Kind nicht in 
Anspruch genommen werden. 

3.a) Der Abzug für Sonderausgaben im Sinne 
des Abs. 1 Z 3 lit. abis c einerseits und für 
Sonderausgaben im Sinne des Abs. 1 Z 3 
lit. d und e andererseits darf den Jahresbe­
trag von je 10000 S nicht übersteigen. 
Diese Beträge erhöhen sich für den Ehe­
gatten, wenn dem Steuerpflichtigen der 
Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht, um je 
10 000 S und für jedes Kind im Sinne des 
§ 119 um je 5 000 S. Z 2 lit. b gilt sinnge­
mäß. 

b) Als Eigenheim im Sinne des Abs. 1 Z 3 ist 
ein Wohnhaus im Inland mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen anzusehen, wenn 
mindestens zwei Drittel der Gesamtnutz­
fläche des Gebäudes Wohnzwecken ~ie­
nen. Das Eigenheim kann auch im Eigen­
tum zweier oder mehrerer Personen ste­
hen. Unter diesen Begriff fallen auch 
Gebäude, die auf fremdem Grund und 
Boden errichtet werden, wenn die übrigen 
Voraussetzungen auf sie zutreffen. Als 
Eigentumswohnung im Sinne des Abs. 1 
Z 3 kann nur eine Wohnung im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes 1975, BGßI. 
Nr.417, verstanden werden, die minde­
stens zu zwei Dritteln 'Wohnzwecken 
dient. 

c) Soweit Beträge nach Abs. 1 Z 3 als Son­
derausgaben anerkannt worden sind, kön­
nen sie aus einem anderen Rechtstitel 
nicht nochmals als Sonderausgaben 
berücksichtigt werden. In gleicher Weise 
dürfen Beträge, bei. denen gemäß § 108 
Abs. 7 Z 2 die Rückforderung erstatteter 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) unter­
bleibt, nicht als Sonderausgaben nach 
Abs. 1 Z 3 berücksichtigt werden. 

d) Abs. 1 Z'3 ist auch dann anzuwenden, 
wenn innerhalb des in Z 1 genannten Per­
sonenkreises Geldgeber oder Darlehens­
schuldner einerseits und Errichter (Eigen­
tümer) bzw. Wohnungswerber (Nut­
zungsberechtigter, Bestandnehmer) ande­
rerseits nicht identisch sind; bei bestim­
mungsgemäßer Verwendung im Sinne der 
genannten Vorschriften hat eine Nachver­
steuerung zu unterbleiben, lit. c ist jedoch 
anzuwenden. 

4. a) Sonderausgaben im Sinne des Abs. 1 Z 8 
dürfen insgesamt den Jahresbetrag von 
40000 S nicht übersteigen. Der Jahresbe­
trag erhöht sich für den Ehegatten, wenn 
dem Steuerpflichtigen der Alleinverdiener­
absetzbetrag zusteht, um 40 000 S und für 
jedes Kind im Sinne· des § 119 um je 
10000 S. Innerhalb dieser Jahresbeträge 
sind die Aufwendungen für Aktien in vol­
lem Ausmaß, jene für Genußscheine nur 
mit 75 vH abzugsfähig. Z 2 lit. b gilt sinn­
gemäß. 

b) Junge Aktien im Sinne des Abs. 1 Z 8 sind 
Aktien, 
aa) die im Rahmen der Gründung gegen 

Bareinzahlung mit sofortiger voller 
Leistung des Ausgabebetrages (Nenn­
betrag und Aufgeld) bis zum Ablauf 
von' drei Monaten ab der Eintragung 
der Gesellschaft in das Handelsregi­
ster angeschafft werden, 

bb) die im Rahmen einer Kapitalerhö­
hung gegen Bareinzahlung mit sofor­
tiger voller Leistung des Ausgabebe­
trages (Nennbetrag und Aufgeld) neu 
ausgegeben werden und die im Rah­
men einer ord.entlichen oder geneh­
migten Kapitalerhöhung bis zum 
Ablauf von drei Monaten ab der Ein­
tragung der Durchführung der Erhö­
hung des Grundkapitals in das Han­
delsregister angeschafft werden oder 
bei denen im Rahmen einer beding­
ten Kapitalerhöhung die Ausübung 
des unentziehbaren Bezugsrechtes 
erklärt wird. Nicht begünstigt sind 
Aktien, die auf Grund einer Kapital­
erhöhung ausgegeben werden, wenn 
der Beschluß auf Erhöhung des 
Grundkapitals (§ 149 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes 1965) innerhalb von 
zwei Jahren nach der Eintragung des 
Beschlusses über die Herabsetzung 
des Grundkapitals zum Zwecke der 
Rückzahlung von Teilen des Grund­
kapitals (§ 177 des Aktiengesetzes 
1965) gefaßt wurde; dies gilt auch für 
Kapitalherabsetzungen durch eine 
Aktiengesellschaft oder eine Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung als 
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Rechtsvorgänger der Aktiengesell­
schaft (§§ 219 und 245 des Aktienge­
setzes 1965, § 2 des Umwandlungsge­
setzes 1954, BGBI. Nr.187). 

Die jungen Aktien müssen zur Gänze von 
einer Kreditunternehmung oder mehreren 
Kreditunternehmungen gemeinsam über­
nommen werden. Die für die Zeichnung 
der Aktien aufgewendeten Geldmittel 
müssen der Aktiengesellschaft zusätzlich 
zugeflossen sein. Nicht begünstigt sind 
Aktien, für die Garantien hinsichtlich des 
Wertes oder der Dividendenansprüche 
abgegeben werden. 

c) Aktiengesellschaften im Sinne des Abs. 1 
Z 8 sind Aktiengesellschaften mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Inland, 
aa) die den Sektionen "Gewerbe" oder 

"Industrie" einer Kammer der 
gewerblichen· Wirtschaft angehören 
und deren Unternehmensschwer­
punkt nach der Satzung sowie den 
Vorbereitungshandlungen oder der 
tatsächlichen Geschäftsführung nach­
weislich die industrielle Herstellung 
körperlicher Wirtschaftsgüter im 
Inland, ausgenommen die Herstel­
lung von elektrischer Energie, Gas 
oder Wärme, ist, 

bb) an deren Grundkapital Körperschaf­
ten des öffentlichen Rechtes zusam­
men bei der Gründung oder nach 
Durchführung der Kapitalerhöhung 
weder unmittelbar noch mittelbar, 
zum Beispiel über Kapitalgesellschaf­
ten oder Treuhänder, zu mehr als 
75 vH beteiligt werden oder beteiligt 
sind und 

cc) für die keine allgemeinen Ausfallshaf­
tungen für den Fall der Insolvenz 
übernommen worden sind. 

d) Als Aktiengesellschaft mit dem Unterneh­
menss~hwerpunkt im Sinne der lit. c gilt 
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzun­
genauch eine Aktiengesellschaft, deren 
Unternehmensschwerpunkt die geschäfts­
leitende Verwaltung von Beteiligungen ist, 
wenn auf Grund der finanziellen und 
organisatorischen Verflechtung nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verh1\.ltnisse 
der Schwerpunkt des Unternehmensver­
bundes nachweislich die industrielle Her­
stellung körperlicher Wirtschaftsgüter in 
Aktiengesellschaften im Inland ist. V or-

'aussetzung ist, daß die Mittel aus der 
Kapitalerhöung nachweislich zur Über­
nahme . des Grundkapitals, oder einer 
ordentlichen Kapitalerhöhung bel einer 
Aktiengesellschaft im Sinne der lit. c ver­
wendet werden. . 

e) Der Steuerpflichtige hat der Abgabenbe­
hörde das Vorliegen der in lit. b bis d 
g~nannten Voraussetzungen nachzuwei­
sen. Die Nachweispflicht entfällt insoweit, 
als der Bundesminister für Finanzen auf 
Antrag der ausgebenden Aktiengesell­
schaft das Vorliegen dieser V oraussetzun­
gen bescheinigt. Das Vorliegen der V or­
aussetzung der lit. c bb darf bei Aktienge­
sellschaften, an deren Grundkapital vor 
Durchführung der Kapitalerhöhung Kör­
perschaften des öffentlichen Rechts 
unmittelbar oder mittelbar, zum Beispie' 
über Kapitalgesellschaften oder Treuhän­
der, zu mehr als 75 vH beieiligt sind, nur 
bescheinigt werden, wenn sichergestellt 
ist, daß nach Durchführung der Kapitaler­
höhung dieses Beteiligungsausmaß nicht 
mehr gegeben ist." 

14. § 23 blautet: 

,,§ 23 b. (1) Gewinnanteile im Sinne des § 23 Z 2, 
die einem unbeschränkt Steuerpflichtigen auf 
Grund einer treuhändig gehaltenen Beteiligung 
(Abs. 2), die nicht zu seinem Betriebsvermögen 
gehört, für die Zeit der treuhändigen Verwaltung 
zukommen, sind nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen insoweit von der Einkommensteuer 
befreit, als sie nach Ausgleich mit verrechenbaren 
Verlusten'im Sinne des § 23 a Abs. 1 zweiter Satz 
zusammen mit Gewinnanteilen im Sinne des § 27 
Abs. 6 Z 3 insgesamt in einem Veranlagungszeit­
raum nicht mehr als 50 000 S betragen. 

(2) Für Beteiligungen im Sinne des Abs. 1 gilt fol­
gendes: , 

1. Die Beteiligung muß von einer Beteiligungs­
fondsgesellschaft im Sinne des Beteiligungsfonds­
gesetzes treuhändig erworben und gehalten wer­
den. Die für den Erwerb der~,Beteiligung aufgewen­
deten Geldmittel müssen dem Betrieb zusätzlich 
zugeflos~en sein. Das Vorliegen der in Z 2 und 3 
genannten Voraussetzungen muß nachgewiesen 
werden. Die §§ 4 und 16 des Beteiligungsfondsge­
setzes sind sinngemäß anzuwenden. 

2. Die Beteiligung muß an einem Unternehmen· 
bestehen, das den Sektionen "Gewerbe" oder 
"Ihdustrie" einer Kammer der gewerblichen Wirt­
schaft angehört, dessen Unternehmensschwerpunkt 
nachweislich in einem diese Sektionszugehörigkeit . 
begründenden Wirtschaftszweig gelegen ist; auf 
diese Beteiligung muß § 14 Abs. 2 und 3 des Beteili­
gungsfondsgesetzes sinngemäß zutreffen. 

3. Nicht begünstigt sind Beteiligungen an Unter­
nehmen, an denen im Zeitpunkt des Erwerbes der 
Beteiligung und in der Zeit der treuhändigen Ver­
wa�tung 

a) Mitglieder des Vorstandes oder des Auf­
sichtsrates der Beteiligungsfondsgesellschaft, 
der Staatskommissär (Stellvertreter) sowie 
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deren Ehegatte oder Verwandte der vorge­
nannten Personen in gerader Linie unmittel­
bar oder mittelbar beteiligt sind, 

b) Gesellschafter der Beteiligungsfondsgesell­
schaft zusammen unmittelbar oder mittelbar 
'mit mindestens 25 vH beteiligt sind, 

c) der Steuerpflichtige nach dem Erwerb der 
Beteiligung einschließlich anderer Beteiligun­
gen insgesamt unmittelbar oder mittelbar mit 
mindestens 25 vH am Betriebsvermögen des 
Unternehmens beteiligt ist, 

d) der Ehegatte des Steuerpflichtigen oder Ver­
wandte in gerader Linie beteiligt sind. 

(3) Eine Nachversteuerung der steuerfrei gelasse: 
nen Gewinnanteile im Sinne des Abs. 1 hat zu erfol­
gen, wenn die Beteiligung innerhalb von zehn Jah­
ren seit ihrer Begründung t;ntgeltlich oder unent­
geltlich übertragen oder aufgegeben wird oder die 
treuhändige Verwaltung innerhalb dieses Zeitrau­
mes endet. Die Gewinnanteile sind in dem Jahr 
nachzuversteuern, in dem der Nachversteuerungs­
tatbestand eintritt. Die Beteiligungsfondsgesell­
schaft und der Steuerpflichtige haben das V orlie- ' 
gen dieser Tatsachen innerhalb eines Monates dem 
Wohnsitzfinanzamt anzuzeigen. Die Nachver­
steuerung unterbleibt in den Fällen des § 18 Abs. 1 
Z 8 lit. c aa, wenn die treuhändige Verwaltung wei­
ter aufrechterhalten wird. Die Bestimmungen über 
die Nachversteuerung sind in diesen Fällen auf den 
Rechtsnachfolger sinngemäß anzuwenden. Eine 
Nachversteuerung unterbleibt weiters dann, wenn 
der Steuerpflichtige innerhalb von zwei Monaten 
nach Eintritt des Nachversteuerungstatbestandes in 
Höhe der Anschaffungskosten dieser Beteiligung 
eine neue Beteiligung im Sinne des Abs. 1 oder des 
§ 27 Abs. 6 Z 3 erwirbt, die von derselben Beteili­
gungsfondsgesellschaft treuhändig verwaltet wird. 
Auf diese Beteiligung sind die vorstehenden Bestim­
mungen sinngemäß anzuwenden. In diesem Fall 
läuft die Zehnjahresfrist ab dem Erwerb . der 
ursprünglichen Beteiligung," 

15. § 24 Abs. 6 erster Satz lautet: 

,,(6) Wird der Betrieb infolge Todes des Steuer­
pflichtigen oder deshalb aufgegeben, weil der 
Steuerpflichtige erwerbsunfähig ist oder die V or­
aussetzungen für eine Alterspension aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung erfüllt und seine Er­
werbstätigkeit einstellt, dann unterbleibt auf Antrag 
abweichend von Abs. 3 bei Gebäuden, die bis zur 
Aufgabe des Betriebes vom Steuerpflichtigen in 
einer Weise genutzt worden sind, daß sie als 
Wohnsitz der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen 
waren, hinsichtlich der zum Betriebsvermögen 
gehörenden Gebäudeteile die Erfassung der stillen 
Reserven." 

15 a. In § 26 Z 7 lit. b treten an die Stelle der 
Tagesgelder von ,,200 S", ,,250 S", ,,300 S", 340 S" 
und ,,380 S" jeweils die Tagesgelder von ,,220 S", 
,,270 S" ,,320 S", ,,360 S" und ,,400 S". 

16. § 27 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Steuerfrei sind 
1. Ausschüttungen aus Genußscheinen, deren 

Anschaffung nach § 18 Abs. 1 Z 8 begünstigt war, 
für die Zeit der Hinterlegung bei einer österreichi- , 
sehen Kreditunternehmung; 

2. Gewinnanteile auf Grund offener Ausschüt­
tungen nach § 22 Abs. 2 des Körperschaftsteuerge­
setzes 1966, BGBI. Nr.156, aus jungen Aktien, 
deren Anschaffung nach § 18 Abs. 1 Z 8 begünstigt 
war, soweit der Nennbetrag der Aktien im Sonder~ 
ausgabenhöchstbetrag des Anschaffungsjahres Dek­
kung gefunden hat. Die Befreiung gilt für die Zeit 
der Hinterlegung bei einer inländischen Kreditun­
ternehmung, längstens für zehn Jahre ab dem Ende 
des Anschaffungsjahres; 

3. Gewinnanteile des Gesellschafters einer Kapi­
talgesellschaft oder eines stillen Gesellschafters auf 
Grund von Beteiligungen im Sinne des § 23 b 
Abs.2 für die Zeit der treuhändigen Verwaltung; 
der stille Gesellschafter gilt dabei in dem Ausmaß 
am Unternehmen beteiligt, das sich aus dem Ver­
hältnis seiner Einlage zum Wert des ,Beteiligungs­
unternehmens ergibt. Die Gewinnanteile sind inso­
weit steuerfrei, als sie zusammen mit Gewinnantei­
len im Sinne des § 23 b im Veranlagungszeitraum 
insgesamt nicht mehr als 50 000 S betragen. § 23 b 
Abs. 3 ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwen­
den, daß die steuerfrei gelassenen Gewinnanteile 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen nachzuversteu­
ern sind." 

17. § 33 Abs. 6 lautet: 

-,,(6) Steuerpflichtigen, die Bezüge oder Vorteile 
im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für frühere 
Dienstverhältnisse, Pensionen und gleichartige 
Bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 oder 
Ruhe(Versorgungs)bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 
Z 4 beziehen, steht ein Pensionistenabsetzbetrag in 
Höhe von 2 640 S jährlich zu. Für Einkünfte, die 
den Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag 
begründen, steht derWerbungskostenpauschbetrag 
nach § '16 Abs. 3 nicht zu.'" 

18. § 33 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Die Einkommensteuer wird nicht erhoben, 
wenn sie den Betrag von 1 800 S nicht übersteigt. 
Übersteigt die Einkommensteuer den Betrag von 
1 800 S, dann wird sie 

bis zu einem Betrag von 1 850 S mit 200 S, 
bis zu einem Betrag von 1 900 S mit 300 S, 
bis zu einem Betrag von 1 950 S mit 500 S, 
bis zu einem Betrag von 2 000 S mit 700 S; 
bis zu einem Betrag von 2 050 S mit 1000 S, 
bis zu einem Betrag von 2 100 S mit 1 500 S, 
bis zu einem Betrag von 2 150 S mit 2 000 S 

erhoben." 

761 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



10 761 der Beilagen 

19. Im § 37 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Sind im Einkommen Gewinnanteile auf 
Grund offener Ausschüttungen nach § 22 Abs. 2 
des Körperschaftsteuergesetzes 1966 enthalten, so 
ist die auf diese Einkünfte entfallende Einkommen­
steuer nach Abs. 1 zu berechnen." 

20. Im § 42 Abs. 1 Z 3 wird der Betrag von 
,,28 700 S" durch den Betrag von ,,32 800 S" 
ersetzt. 

2L Im § 42 Abs.2 Z 3 wird der Betrag von 
,,4 400 S" durch den Betrag von ,,8 500 S" ersetzt. 

22. § 57 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Arbeitnehmern, die Bezüge oder Vorteile im 
Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für frühere Dienst­
verhältnisse, Pensionen und gleichartige Bezüge im 
Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 oder Ruhe(Versor­
gungs)bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 4 bezie­
hen, steht ein Pensionistenabsetzbetrag in Höhe 
von 2 640 S, jährlich zu. Für Einkünfte, die den 
Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag 
begründen, steht der Werbungskostenpauschbetrag 
nach § 62 Abs. 1 nicht zu." 

23. § 59 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Alleinverdienerabsetzbetragist im Falle 
des § 58 Abs. 1 erster Satz rückwirkend ab dem 
Beginn des Kalenderjahres einzutragen, im Falle 
des § 53 Abs. 3 oder bei Wegfall der Voraussetzun­
gen rückwirkend ab dem Beginn des Kalenderjah­
res zu streichen. Kinder im Sinne des § 119 sind 
rückwirkend ab Beginn des Lohnzahlungszeitrau­
mes einzutragen, für den erstmals Familienbeihilfe 
bezogen wird. Im Falle des § 58 Abs. 2 Z 2 ist der. 
Vermerk von Kindern im Sinne des § 119 mit 

, Ablauf des Kalenderjahres zu streichen, in dem die 
Auszahlung der Familienbeihilfe eingestellt wird. 

Der Alleinverdienerabsetzbetrag sowie Kinder 
im Sinne des § 119 dürfen rückwirkend nur für das 
laufende oder für das unmittelbar vorangehende 
Kalenderjahr eingetragen werden. Eine Eintragung 
für das unmittelbar vorangehende Kalenderjahr ist 
nur zulässig, wenn der Antrag bis spätestens 
31. März des folgenden Kalenderjahres gestellt 
wird." 

24. § 62 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Interessenver­
tretungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
sowie vom Arbeitgeber einbehaltene Beiträge für 
die freiwillige Mitgliedschaft bei Berufsverbänden 
und Interessenvertretungen," 

25. § 62 Abs. 4 Z 1 lautet: 

,,1. Bei Einkünften, die den Anspruch auf den 
Pensionistenabsetzbetrag nicht vermitteln, Beiträge 
für die freiwillige Mitgliedschaft bei Berufsverbän­
den und Interessenvertretungen, die nicht nach 
Abs. 2 Z 1 zu berücksichtigen waren, sowie, wenn 

die übrigen Werbungskosten den Jahrespauschbe­
trag gemäß Abs. 1 bzw. zutreffendenfalls auch 
noch den Werbungskosten pauschbetrag gemäß' 
§ 16 Abs. 4 übersteigen, der über.steigende Betrag," 

26. Im § 67 Abs. 1 dritter Satz wird der Betrag 
von ,,270 S" durch den Betrag von ,,309 S" ersetzt. 

27. Im § 67 Abs. 6 erster Satz lautet der Klam­
merausdruck: 

,,(wie zum Beispiel freiwillige Abfertigungen und 
Abfindungen) " 

28. § 67 Abs. 8 erster Satz lautet: 

"Zahlungen für den Verzicht auf Arbeit.sleistun­
gen für künftige Lohnzahlungszeiträume, weiters 
Zahlungen für Pensionsabfindungen, soweit sie 
nicht nach Abs. 6 mit den Steuersätzen des Abs. 1 
zu versteuern sind, sowie Nachzahlungen und 
nachträgliche Zahlungen von laufenden und sonsti­
gen Bezügen für abgelaufene Kalenderjahre, die 
neben laufendem Arbeitslohn von demselben 
Arbeitgeber oder in einem Konkursverfahren gelei­
stet werden und nicht auf einer willkürlichen Ver­
schiebung des Auszahlungszeitpunktes beruhen, 
sind mit dem Steuersatz zu besteuern, der tarifmä­
ßig dem letzten laufenden Arbeitslohn ent.spricht." 

29. § 67 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Die Bestimmungen der Abs. 1, 2, 6 und 8 
sind auch bei der Veranlagung von Arbeitnehmern, 
die im Inland bei Arbeitgebern beschäftigt sind, die 
nicht zur Vornahme des Steuerabzuges vom 
Arbeitslohn verhalten werden können, sowie von 
Grenzgängern (§ 16 Abs. 1 Z 4) anzuwenden." 

30. Im § 72 wird Abs. 2 aufgehoben. 

31. § 73 Abs. 2 Z 4 lautet: 
,,4. die vom Arbeitnehmer tatsächlich geleisteten 

Beträge gemäß § 62 Abs. 2, den vom Arbeitge­
ber gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 berücksichtigten 
Pauschbetrag, die Erstattung (Rückzahlung) 
von Arbeitslohn gemäß § 16 Abs.2 zweiter 
Satz, sowie bei Einkünften, die den Anspruch 
auf den Pensionistenabsetzbetrag begründen, 
Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei 
Berufsverbänden und Interessenvertretungen, 
die nicht nach § 62 Abs. 2 Z 1 zu berücksichti­
gen waren," 

32. § 76 fünfter Satz lautet: 

"Das Finanzamt kann aber auf Antrag zulassen, 
daß die steuerfreien Bezugsteile gemäß § 3 und die 
im § 26 bezeichneten Bezüge im Lohnkonto nicht 
angeführt werden, wenn die Möglichkeit der Nach­
prüfung (§§ 86 fE) in anderer Weise sichergestellt ist 
oder wenn es sich um Fälle von geringer Bedeutung 
handelt." 

33. § 81 lautet: 

,,§ 81. Betriebsstätte ist für Zwecke des Steuerab­
zuges vom Arbeit.slohn der Betrieb oder Teil des 
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Betriebes des Arbeitgebers, in dem die Berechnung 
des Arbeitslohnes und der Lohnsteuer vorgenom­
men wird. Als Betriebsstätte gilt. auch der Heimat­
hafen österreichischer Handelsschiffe, wertndie 
Reederei im Inland keine Niederlassung hat." 

34. Im § 105 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betra­
ges von ,,9048 S" der Betrag von ,,10920 S", an 
die Stelle des Betrages von ,,29 $" der Betrag von 
,,35 S", an die Stelle des Betrages von ,,174 S" der 
Betrag von ,,210 S" und an die Stelle des Betrages 
von ,,754 S" der Betrag von ,,910 S". 

35. Im § 122 Abs. 3 treten an die Stelle der Jah­
reszahlen ,,1985" die Jahreszahlen ,,1987". 

Artikel 11 

1. Art. I Z 1,2,4,6,7,9 bis 13 sowie Z 15 bis 29 
und Z 31 bis 34 ist anzuwenden, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen­
derjahr 1986, 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs­
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1985 
enden. 

2. Art. I Z 8 ist auf Fahrzeuge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1985 angeschafft oder her­
gestellt werden. 

3. Abweichend von Z 1 gilt Art. I Z 12 erstmalig 
für junge Aktien, die nach dem 31. Dezember 1985 
angeschafft werden. Der Bundesminister für Finan­
zen kann die im § 18 Abs. 2 Z 4 lit. e vorgesehenen 
Bescheinigungen schon vor dem 1. Jänner 1986 
ausstellen. 

4. Art. I Z 12 und 13 ist auf Genußscheine, die 
vor dem 1. Jänner 1986 angeschafft wurden, und 
deren Erwerb nach § 18 Abs. 1 Z 8 in der Fassung 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
begünstigt war, sinngemäß anzuwenden. Dies gilt 
nur für Nachversteuerungstatbestände, die nach 
dem 31. Dezember 1985 eingetreten sind. 

5. Art. I Z 14 ist auf Beteiligungen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 1985 erworben wer­
den. 

6. Art I Z 30 ist auf Lohnzahlungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1984 
enden. 

ABSCHNITT II 

Ge wer beSt e u erg e set z 1953 

Artikel I 

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. Nr.2I, 
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 19111954, 59/1955,254/1958, 9711959, 3031 
1959, 194/1961, 160/1966,211967,44/1968,2781 
1969, 439/1969, 374/1971, 442/1972, 1711975, 

320/1977, 645/1977, 572/1978, 563/1980, 6201 
1981, 111/1982, 570/1982, 587/1983, 531/1984 
und 544/1984 und der Kundmachungen BGBI. 
Nr. 1111961, 266/1963 und 265/1964 wird wie 
folgt geändert: 

§ 8 Z 1 lautet: 

"L 3 vH des Einheitswertes des zum Betriebsver­
mögen des Unternehmers gehörenden Grundbesit­
zes (§ 9 Abs. 1); maßgebend ist der Einheitswert, 
der auf den letzten Feststellungszeitpunkt (Haupt­
feststellungs-, Fortschreibungs- oder Nachfeststel­
lungszeitpunkt) vor dem Ende des Kalenderjahres 
(§ 15 Abs. 2) lautet. An Stelle der Kürzung nach 
dem ersten Satz erfolgt bei Vermögensverwaltungs­
gesellschaften auf Antrag die Kürzung um den Teil 
des Gewerbeertrages, der auf den Grundbesitz ent­
fällt. Unter Vermögensverwaltungsgesellschaften 
sind Kapitalgesellschaften zu verstehen, die aus­
schließlich eigenen Grundbesitz oder neben eige­
nem Grundbesitz noch eigenes Kapitalvermögen 
oder neben eigenem Grundbesitz und allfälligem 
eigenen Kapitalvermögen noch eigene Vorrivhtun­
gen im Sinne des § 51 Abs. 1 des Bewertungsgeset­
zes verwalten und nutzen, wenn diese Vorrichtun­
gen einkommensteuerlich als unbeweglich gelten. 
Der auf diese Vorrichtungen entfallende Teil des 
Gewerbeertrages unterliegt nur insoweit der Kür­
zung, als die Vorrichtungen im Einheitswert der 
Betriebsgrundstücke der Vermögensverwaltungsge­
sellschaft erfaßt sind. Die Kürzungsbestimmungen 
gemäß dem zweiten bis vierten Satz gelten auch für 
die Verwaltung und Nutzung eigener Gebäude im· 
Sinne des § 51 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes. Die 
Kürzung gemäß dem zweiten Satz darf nicht vor­
genommen werden, wenn der Grundbesitz ganz 
oder Zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesell­
schafters oder einem Unternehmen dient, an dem 
die Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein 
Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar (zum Bei­
spiel durch Treuhänder oder durch eine Kapitalge­
sellschaft) wesentlich beteiligt ist. Unter wesentlich 
Beteiligten sind natürliche und juristische Personen 
zu verstehen~ die an einem Unternehmen zu mehr 
als einem Viertel beteiligt sind. Die Beteiligung 
muß in einem Zeitpunkt des Bemessungszeitraumes 
bestanden haben, der für die Ermittlung des 
Gewerbeertrages maßgebend ist;" 

Artikel 11 

Art. I ist in allen Fällen anzuwenden:, in denen 
die Abgabe nicht rechtskräftig festgesetzt ist. 

ABSCHNITT III 

Ums atz s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 27/1974, 
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 1011 
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1979, 550/1979, 563/1980, 620/1981, 570/1982, 
587/1983 und 531/1984 sowie der Kundmachun­
gen BGBI. Nr. 7/1983,222/1983,34111984,500/ 
1984 und 164/1985 wird wie folgt-geändert: 

1. § 5 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der sich aus den Abs. 1 bis 4 ergebenden 
Bemessungsgrundlage sind hinzuzurechnen : 

1. de,r im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer­
schuld auf die Ware entfallende Betrag an Zoll, 
Verbrauchsteuern und Monopolabgaben, Abgaben 
nach dem Antidumpinggesetz 1985, -BGBI. Nr. 97, . 
sowie an anderen Abgaben mit gleicher Wirkung 
wie Zölle, wenn diese Abgaben anläßlich oder im 
Zusammenhang mit der Einfuhr von Waren von 
den Zollämtern zu erheben sind; 

2, die Beförderungs- und Versicherungs kosten 
bis zum Eintritt der Ware über die Zollgrenze; 

3: die Verpackungskosten sowie Provisionen und 
Maklerlöhne, ausgenommen Einkaufsprovisionen. 

Dies gilt nicht, wenn diese Beträge in der Bemes­
sungsgrundlage bereits enthalten sind. Der Verfü­
gungsberechtigte kann die nach dem Eintritt der 
Ware über die Zollgrenze entstandenen Beförde­
rungs- und Versicherungskosten von der Bemes­
sungsgrundlage absetzen, wenn sie in dieser enthal­
ten sind." 

2. Im § 6 Z 8 lit, f tritt an die Stelle des Strich­
punktes ein Beistrich. Als neue lit. g wird angefügt: 

"g) die Leistungen im Rahmen des Kapitalbe­
teiligungsgeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 11 des 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 63/1979) 
durch Unternehmen, die eine Konzession 
für dieses Geschäft besitzen, sowie die 
Verwaltung solcher Beteiligungen für der­
artige Unternehmen;" 

3. § 6 Z 9 lit. a lautet: 
,,9. a) die Umsätze von Grundstücken im 

Sinne des § 2 des Grunderwerbsteuerge­
setzes 1955; die Steuerfreiheit gilt nicht 
für den Eigenverbrauch, insoweit für 
die Grundstücke ein Vorsteuerabzug 
nach § 12 Abs. 1 vorgenommen worden 
ist," 

4, Dem § 12 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,(14) Liefert ein Unternehmer nach § 6 Z 9 lit. a 
steuerfrei ein Grundstück und ist aus diesem 
Grunde ein Vorsteuerabzug nach Abs. 3 ausge­
schlossen oder eine Berichtigung des V orsteuerab­
zuges nach Abs. 10 bis 12 vorzunehmen, so ist er 
berechtigt, dem Empfänger der Lieferung den vom 
Vorsteuerabzug ausgeschlossenen oder auf Grund 
der Berichtigung geschuldeten Betrag - soweit er 
auf die Lieferung des Grundstückes' entfällt -
gesondert in Rechnung zu stellen. Dieser in der 
Rechnung gesondert ausgewiesene Betrag gilt für 
den Empfänger der Lieferung als eine für eine 

steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung 
gesondert in Rechnung gestellte Steuer (Abs. 1 
Z1). Weist der Unternehmer für die Grundstücks­
lieferung in der Rechnung einen Betrag aus, der 
nicht nach, Abs. 3 vom Vorsteuerabzug ausge­
schlossen ist oder nach Abs. 10 bis 12 nicht geschul­
det wird, so ist dieser Betrag wie eine nach § 11 
Abs. 12 auf Grund der Rechnung geschuldete 
Steuer zu behandeln." 

5, § 19 Abs. 3 lautet: 

,,(3) In den Fällen des § 11 Abs, 12 und 14ent­
steht die Steuerschuld mit Ablauf des Kalendermo­
nates, in dem die Rechnung ausgefolgt worden ist," 

6, Im § 19 entfällt Abs, 4. 

7. § 21 Abs, 4 lautet: 

,,(4) Der Unternehmer wird nach Ablauf des 
Kalenderjahres zur Steuer veranlagt. Enden meh­
rere Veranlagungszeiträume in einem Kalenderjahr 
(§ 20 Abs. 1 und 3), so sind diese zusammenzufas­
sen. Der Unternehmer hat für das abgelaufene 
Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben, die 
alle in diesem Kalenderj ahr endenden V eranla­
gungszeiträume zu umfassen hat." 

8. § 21 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Durch eine Nachforderung auf Grund der 
Veranlagung wird keine von Abs. 1 und 3 abwei­
chende Fälligkeit begründet." 

Artikel 11 

1. Art. I Z 1 ist auf steuerbare Umsätze im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
anzuwenden, bei welchen der für die Anwendung 
der zolltarifarischen Bestimmungen maßgebende 
,Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1985 liegt. 

2. Art. I Z 2 und 4 ist auf steuerbare Umsätze im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1985 ausgeführt werden. 

3. Art. I Z 3 ist auf steuerbare Umsätze im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 anzuwenden, die nach dem 28. Feber 1986 
ausgeführt werden. 

4. Art. I Z 5 und 6 ist anzuwenden auf Rechnun­
gen, die nach dem 31. Dezember 1985 ausgefolgt 
werden. 

5. Art. I Z 7 ist auf Veranlagungszeiträume anzu­
wenden, die nach dem 31. Dezember 1985 begin­
nen. 

6. Art. I Z 8 ist ab dem 1. Jänner 1986 anzuwen-
den. . 
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ABSCHNITT N 

Alk 0 hol a b gab e g e set z 1973 

Artikel I 

Das Alkoholabgabegesetz 1973, BGBI. Nr. 446/ 
1972, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.27/1974, 645/1977 und 531/1984 wird wie 
folgt geändert: 

§ 11 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Der Unternehmer wird nach Ablauf des 
Kalenderjahres zur Abgabe veranlagt. Hat der 
Unternehmer gemäß § 20 Abs. 1 des Umsatisteuer­
gesetzes 1972 als Veranlagungszeitraum das vom 
Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr ge­
wählt, so sind § 20 Abs. 3 und § 21 Abs.4 zweiter 
Satz des Umsatzsteuergesetzes 1972 sinngemäß 
anzuwenden. Durch eine Nachforderung auf 
Grund der Veranlagung wird keine von Abs. 1 
abweichende Fälligkeit begründet." 

Artikeln 

1. Art. I ist mit Ausnahme des l~tzten Satzes auf 
Veranlagungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1985 beginnen. 

2. Art. I letzter Satz ist ab dem 1. Jänner 1986 
anzuwenden. 

ABSCHNITT V 

lnve s ti tio n sprämienge setz 

Das lnvestitionsprämiengesetz, BGBI. Nr. 110/ 
1982, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 570/1982, 128/1984,531/1984 und 25111985 
wird wie folgt geändert: . 

§ 15 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die lnvestitionsprämie ist nur zu gewähren, 
wenn die Anschaffung oder Herstellung des Wirt­
schaftsgutes nach dem 31. Dezember 1981 und vor 
dem 1. Jänner 1988 erfolgt. Die erhöhte Investi­
tionspräinie (§ 3 Abs. 1) ist nur zu gewähren, wenn 
die Anschaffung oder Herstellung des Wirtschafts­
gutes vor dem 1. Jänner 1986 erfolgt." 

ABSCHNITT VI 

Gebührengesetz 1957 

Artikel I . 

Das Gebührengesetz 1957, BGBI. Nr. 267, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 129/1958, 
137/1958, 11111960, 106/1962, 115/1963, 87/ 
1965, 44/1968, 306/1968, 224/1972, 401/1974, 
668/1976, 563/1980, 48/1981, 207/1982, 570/ 
1982, 170/1983, 587/1983, 127/1984, 531/1984 
und der Kundmachung BGBI. Nr. 315/1985 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 14 TP 2 Ab:s. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Erteilung einer Befugnis oder 
Anerkennung einer Befähigung oder 
sonstigen gesetzlichen Voraussetzung 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 
sofern nicht unten besonders ange-
führt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 700,-," 

/ 2. § 14, TP 6 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. 'Ansuchen um Erteilung einer Befugnis oder 
die Anerkennung einer Befähigung oder sonstigen 
gesetzlichen Voraussetzung zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit;" 

3. Im § 14 TP 6 Abs. 5 Z 14 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt. Folgende Z 15 und 16 
werden angefügt: 

,,15. Anfragen um Bekanntgabe, welches Organ 
einer Gebietskörperschaft für eine bestimmte Ange­
legenheit zuständig ist; 

16. Anfragen über Ausbildungsmöglichkeiien." 

Artikel n 
Art. I ist auf Sachverhalte anzuwenden, die nach -

dem 31. Dezember 198 5 verwirklich~ werden. 

ABSCHNITT VII 

Eibschafts- und Schenkungs­
steuergesetz 1955 

Artikel I 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
1955, BGBI. Nr. 141, in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr. 15/1968 ,und 15111980 wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 14 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Schenkungen unter Lebenden zwischen 
Ehegatten bleiben neben dem Freibetrag nach 
Abs. 1 Z 1 100 000 S steuerfrei." 

2.§ 15 Abs. 1 Z 1 lit. c lautet: 
"c) Schenkungen unter Lebenden zwischen. 

Ehegatten unmittelbar zum Zwecke der 
gleichteiligen Anschaffung oder Errich­
tung einerWohnstätte mit höchstens 
150 m2 Wohnnutzfläche zur Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürfnisses der 
Ehegatten. Die Steuerbefreiung tritt außer 
Kraft, wenn diese Wohnstätte nicht unter 
Aufgabe der Rechte an der bisherigen Ehe­
wohnung innerhalb von drei Monaten ab 
Übergabe zur Befriedigung des dringenden 
Wohnbedürfnisses bezogen und ohne 
Änderung der Eigentumsverhältnisse wei­
tere fünf Jahre benützt wird; wird die 
Wohnstätte erst errichtet, muß die Benüt­
zung zur Befriedigung' des dringenden 
Wohnbedürfnisses innerhalb von drei 
Monaten ab Fertigstellung, längstens 
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jedoch innerhalb von acht Jahren nach ver­
traglicher Begründung des Miteigentums 
- bei schon bestehendem, nicht nach die­
ser Bestimmung steuerfrei erworbenem 
Miteigentum ab Einreichung des Ansu­
chens um Erteilung der Baubewilligung -
erfolgen;" 

Artikel II 

Art. I ist auf Sachverhalte anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 1985 verwirklicht werden. 

ABSCHNITI VIII 

Grunderwerbsteuergesetz 1955 

Artikel I 

Das Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBI. 
Nr. 140, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 178(1956, 225/1962,277/1969,280/1978 und 
der Kundmachungen BGBl. Nr. 175/1964 und 
587/1982 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c lautet: 
"c) der erste Erwerb eines.von einem gemein­

nützigen Bauträger geschaffenen oder zu 
schaffenden Wohnhauses, das den für 
Kleinwohnungen geltenden Bestimmungen 
entspricht, durch eine Person, die das 
Hausgrundstück als Eigenheim über­
nimmt," 

2. § 4 Abs. 1 Z 2 lit. blautet: 
"b) der erste Erwerb einer geschaffenen oder 

vom Veräußerer zu schaffenden Arbeiter­
wohnstätte durch eine Person, die die 
Wohnstätte als Eigenheim übernimmt," 

3. § 4 Abs. 1 Z 3 lit. blautet: 
"b) der erste Erwerb eines Anteiles eines 

Grundstückes, auf dem eine in lit. a 
genannte Vereinigung oder ein gemeinnüt­
ziger Bauträger ein Wohnhaus geschaffen 
oder zu schaffen hat, durch eine Person, 
die den Grundstücksanteil zur Begründung 
von Wohnungseigentum erwirbt," 

4. §.4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die im Abs. 1 Z 1 lit. a und c, Z 2 lit. a und 
b, Z 3 lit. a Und b, Z 4 lit. bund Z 7 lit. a und b 
bezeichneten Erwerbsvorgänge unterliegen mit 
dem Ablauf von acht Jahren der Steuer, wenn das 
Grundstück vom Erwerber nicht innerhalb dieses 
Zeitraumes zu dem begünstigten Zweck verwendet 
worden ist. Ein Grundstück gilt auch dann von 
einem gemeinnützigen Bauträger zu dem Zweck 
des Abs. 1 Z 1 lit. a oder von einer Vereinigung mit 
der statutenmäßigen Aufgabe' der Schaffung von 
Wohnungseigentum zu dem Zweck des Abs. 1 Z 2 
lit. aals verwend(!t, wenn es vom Bauträger oder 
von der Vereinigung vor Ablauf von acht Jahren 
veräußert wurde und noch innerhalb dieses Zeit-

raumes auf dem Grundstück Kleinwohnungen oder 
Arbeiterwohnstätten imWohnungseigentum errich­
tet werden. Die im Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 7 
bezeichneten Erwerbsvorgänge unterliegen der 
Steuer, wenn der begünstigte Zweck innerhalb von 
acht Jahren aufgegeben wird. Grundstücksübertra­
gungen zwischen Ehegatten, wodurch gleichteiliges 
Eigentum der Ehegatten an Wohnstätten im Sinne 
des Abs. 1 Z 1 bis 3 begründet wird, gelten nicht als 
Aufgabe des begünstigten Zweckes, wenn der 
erwerbende Ehegatte den begünstigten Zweck 
innerhalb von acht Jahren, gerechnet vom Erwerb 
des übertragenden Ehegatten, erfüllt." 

Artikel 11 

1. Art. I Z 1 bis 4 ist auf alle Vorgänge anzuwen­
den, die nach dem 31. Dezember 1979 verwirklicht 
werden. 

2. Abweichend von Z 1 ist der letzte Satz des § 4 
Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 4 auf alle V or­
gänge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1985 verwirklicht werden. 

ABSCHNITI IX 

Bundesabgabenordnung 

Artikel I 

Die Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/ 
1961, in' der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.201l1965, 134/1969, 224/1972, 262/1972, 
577/1973, 787/1974, 667/1976, 320/1977,1511 
1980, 336/1981, 620/1981, 201/1982, 587/1983 
und 53111984 sowie der Kundmachungen BGBI. 
Nr.14111966, 472/1974, 48/1977 und 409/1984 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 190 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt auch für Bescheide, mit denen ausgespro­
chen wird, daß die vorgenannten Feststellungen zu 
unterbleiben haben." 

2. Im § 200 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Abs.1 und 2 gelten sinngemäß für 
Bescheide, mit denen festgestellt wird, daß eine 
Veranlagung unterbleibt, oder die aussprechen, daß 
eine Abgabe nicht festgesetzt wird." 

3. § 210 Abs. 2 lautet: I 

,,(2) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut­
schrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleich­
zeitige Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben, so 
ist die sich hiedurch ergebende, dem Gegenstand 
des aufgehobenen Bescheides zuzuordnende Abga­
benschuldigkeit am Tag der Aufhebung fällig. Für 
die Entrichtung einer solchen Abgabenschuldigkeit 
steht jedoch eine Nachfrist von einem Monat zu." 

4. § 210 Abs. 4 lautet: 

,,( 4 ) Werden Abgaben, ausgenommen N eberian­
sprüche, später als einen Monat vor ihrer Fälligkeit 
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festgesetzt, so steht dem AbgabepfIichtigen für die 
Entrichtung der Abgabennachforderung eine 
Nachfrist von einem Monat ab der Bekanntgabe 
des maßgeblichen Bescheides zu." . 

5. § 210 Abs. 5 lautet: 

,,(5) In den im § 228 angeführten Fällen des Wie­
derauflebens einer Abgabenschuldigkeit steht dem 
Abgabepflichtigen für deren Entrichtung eine 
Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe der 
Umbuchung, Rückzahlung oder Richtigstellung 
der Gebarung zu." 

6. Im § 210 Abs. 6 treten an die Stelle der Worte 
"von einem Monat gemäß Abs.2 oder 4" die 
Worte "gemäß Abs. 2, 4 oder 5". 

7. Im § 212 Abs. 2 wird die Ziffer ,,3" durch die 
Ziffer ,,4" ersetzt. 

8. § 214 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Solange eine Bewilligung von Zahlungser­
leichterungen wirksam ist, gilt Abs. 1 mit der Maß­
gabe, daß 

a) hinsichtlich jener Abgabenschuldigkeiten, 
die den Gegenstand der Bewilligung bil­
den, die in dieser vorgesehenen Zahlungs­
termine und 

b) hinsichtlich der übrigen Abgabenschuldig­
keiten Zahlungstermine auf Grund gesetz­
lich zustehender Nachfristen 

an die Stelle der Fälligkeitstage treten." 

9. Im § 217 Abs.4 wird die Zitierung ,,§ 210 
Abs.4" durch die Zitierung ,,§210'Abs. 4 oder 6" 
ersetzt. 

10. Im § 217 Abs.5 wird die Zitierung ,,§ 210 
Abs. 4 zweiter Satz oder Abs. 6" durch die Zitie­
rung ,,§ 210 Abs. 4 oder 6" ersetzt. 

11. Im § 217 Abs.6 wird die Zitierung ,,§ 210 
Abs. 5" durch die Zitierung ,,§ 210 Abs. 5 oder 6" 
ersetzt. 

12. Der bisherige Text des § 220 erhält die 
Bezeichnun~ ,,(1)". Als neuer Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Eine für eine Abgabe zustehende gesetzliche 
Zahlungsfrist gilt auch für den diese Abgabe betref­
fenden Säumniszuschlag." 

13. Im § 228 wird die Zitierung ,,§ 210 Abs. 5" 
durch die Zitierung ,,§ 210 Abs. 5 oder 6" ersetzt. 

Artikel 11 

1. Art. I tritt mit 1. Jänner 1986 in Kraft. 

2. Die Fristen des Art. I gelten auch für jene 
Fälle, in denen die Fristen des § 210 ,BAO in der 
bisherigen Fassung am 1. Jänner 1986 noch nicht 
abgelaufen sind. 

3. Art. I. Z 7 ist auf Zahlungserleichterungen 
gemäß § 212 Abs. 1 BAO insoweit anzuwenden, als 

der Zahlungsaufschub Zeiträume nach Ablauf des 
31. Dezember 1985 betrifft. 

ABSCHNITT X 

Strukturverbesserungsgesetz 

Das Strukturverbesserungsgesetz, BGBI. Nr. 69/ 
1969, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.417/1970, 493/1972, 394/1975, 645/1977, 
314/1979,563/1980,570/1982 und 587/1983 wird 
wie folgt geändert: 

1. Art. I des Strukturverbesserungsgesetzes in der 
Fassung des Abschnittes V Art. I Z 1 und 2 des 
Abgabenänderungsgesetzes 1982, BGBI. Nr. 570, 
ist auf Vorgänge anzuwenden, für die die 
Beschlüsse nach dem 31. Dezember 1982 und vor 
dem 1. Jänner 1988 zum Handelsregister angemel­
det werden. 

2. Art. III des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung des Abschnittes XII Art. I des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. 587/1983, ist auf Einbringun­
gen anzuwenden, für die die Beschlüsse nach dem 
31. Dezember 1983 und vor dem 1. Jänner 1988 
zum Handelsregister angemeldet werden. 

3. Art. IV des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung des Abschnittes V Art. I Z 6 des Abga­
benänderungsgesetzes 1980, BGBI. Nr. 563, ist auf 
Zusammenschlüsse zwischen dem 1. Jänner 1981 
und dem 31. Dezember 1987 anzuwenden. 

ABSCHNITT XI 

Sonderabgabe von Kreditunterneh­
mungen 

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe 
von Kreditunternehmungen erhoben wird, BGBI. 
Nr. 553/1980, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift "Abschnitt I" entfällt. 

2. § 5 Abs. 4 dritter Satz lautet: 

"Der Abgabenerklärung sind eine Abschrift des 
maßgebenden Jahresabschlusses sowie eine Aufstel­
lung der im Laufe des Kalenderjahres unterhalte­
nen Betriebsstätten (§ 4,Abs. 2) anzuschließen." 

3. Abschnitt Ir samt Überschrift entfällt. 

4. Nach § 6 ist die Überschrift "Schlußbestim­
mungen" und folgender § 7 anzufügen: 

,,§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz ist für die Kalen­
derjahre 1981 bis 1987 anzuwenden. 

(2) Die Sonderabgabe stellt eine Betriebsausgabe 
(§ 4 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBI. Nr. 440) dar. 

(3) Die Sonderabgabe ist eine ausschließliche 
Bundesabgabe. 
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(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut." ' 

ABSCHNIIT XII 

Sonderabgabe vo~ Erdöl 

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe 
von Erdöl erhoben wird, BGB\. Nr. 554/1980, wird 
wie folgt geändert: 

/ 

Im § 8 tritt an die Stelle der Jahreszahl ,,1986" 
jeweils die Jahreszahl ,,1988". 

ABSCHNIIT XIII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
Abschnittes I Art. I Z 7 auch der Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung betraut. 
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